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Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung der Stadt Ludwigshafen am 
Rhein 

 
Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 
(GVBl S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319), sowie der §§ 2 Abs. 
3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes von Rheinland-Pfalz (BestG) vom 04.03.1983 (GVBl. 
S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2009 (GVBl. S. 333), erlässt die Stadt Ludwigshafen am 
Rhein auf Beschluss des Stadtrates vom ... folgende Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung vom 
17.12.2009 

 
 

§ 1 
 
§ 16 Abs. 4 wird wie folgt ergänzt: "4. Erd- und Urnenreihengräber als Grabstät-
ten mit privatrechtlichem Dauergrabpflegevertrag" 
 

 
 

§ 2 
 
Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 
 

'§ 17a 
Reihengräber mit privatrechtlichem Dauergrabpflegevertrag 

 
(1) Es werden Erdbeisetzungen, Urnenbeisetzungen in Einzelgräbern und Urnenbeisetzun-

gen in Gemeinschaftsgrabanlagen durchgeführt. 
(2) Die Vergabe des Nutzungsrechtes erfolgt nur in Verbindung mit dem Abschluss eines 

Dauergrabpflegevertrages und der Errichtung eines Grabmales 
(3) Die Grabstätten werden erst beim Todesfall überlassen. Die Überlassung erfolgt der 

Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit (§ 14).' 

 
 
 

§ 3 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft." 

 

 

Ludwigshafen am Rhein, den… 


